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Regeste

Strafzumessung; Beschleunigungsgebot | Strafrecht (allgemein)

Erwägungen

E. 1.1
Der Beschwerdeführer rügt eine unrichtige Strafzumessung. Das Gericht habe unter
anderem die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters zu berücksichtigen. Die
Vorinstanz habe zu Unrecht die Konsequenzen des Strafmasses auf das ausländerrechtliche
Verfahren bzw. sein Aufenthaltsrecht nicht in Rechnung gestellt. Eine Privilegierung
gegenüber Schweizer Straftätern sei nicht gegeben, da diese ohnehin keine
aufenthaltsrechtlichen Folgen zu befürchten hätten (Beschwerde, S. 6 f.).

E. 1.2
Die Vorinstanz erwägt, ausländerrechtliche Folgen der Strafe könnten keinen Einfluss auf
die Strafhöhe haben. Das Gericht habe eine tat- und täterangemessene Strafe festzusetzen.
Zu bewerten sei insbesondere das Verschulden des Täters. Eine Strafreduktion auf zwei
Jahre, um die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nicht zu gefährden, würde zu einer
unzulässigen Privilegierung ausländischer Täter führen (Urteil, S. 15).

E. 1.3
Gemäss Art. 47 StGB misst der Richter die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Er
beurteilt die Beweggründe, das Vorleben sowie die persönlichen Verhältnisse des
Schuldigen. Es liegt im Ermessen des Sachrichters, in welchem Umfang er die
verschiedenen Strafzumessungsfaktoren, worunter auch die Strafempfindlichkeit fällt,
berücksichtigt. Das Bundesgericht greift nur in die Strafzumessung ein, wenn die
Vorinstanz den gesetzlichen Strafrahmen über- oder unterschritten hat, wenn sie von
rechtlich nicht massgebenden Kriterien ausgegangen ist oder wesentliche Gesichtspunkte
ausser Acht gelassen beziehungsweise in Überschreitung oder Missbrauch ihres Ermessens
falsch gewichtet hat ( BGE 135 IV 130 E. 5.3.1; 134 IV 17 E. 2.1; je mit Hinweisen).

E. 1.4
Die Strafzumessung der Vorinstanz ist nicht zu beanstanden. Sie enthält die wesentlichen
Tat- und Täterkomponenten und die nachvollziehbaren Schlüsse. Der Beschwerdeführer
macht sinngemäss eine erhöhte Strafempfindlichkeit wegen der drohenden
Nichtverlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung geltend. Ein Widerrufsgrund dieser
Bewilligung liegt vor, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr ausgesprochen
wurde ( BGE 135 II 377 E. 4.2). Die zuständige Behörde berücksichtigt bei ihrer
Verhältnismässigkeitsprüfung namentlich die Schwere des Verschuldens, den Grad der
Integration, die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die dem Betroffenen und seiner



Familie drohenden Nachteile (a.a.O. E. 4.3). Die ausländerrechtlichen Folgen, welche dem
Beschwerdeführer allenfalls treffen könnten, drohen jeder ausländischen Person, die zu
einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt wird. Sie führen nicht ohne weiteres
zu einer Strafminderung (Urteile 6B_829/2010 vom 28. Februar 2011 E. 5.4; 6B_892/2010
vom 22. Dezember 2010 E. 3.3 mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer legt nicht dar, dass
er wegen einer besonderen Strafempfindlichkeit ungleich schwerer getroffen wird als
andere ausländische Personen, weshalb sich eine Strafreduktion nicht begründen lässt.

E. 2.1
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des Beschleunigungsgebots. Das
Bundesgericht habe in seinem Rückweisungsentscheid festgehalten, bis zur Zustellung des
begründeten Urteils des Geschworenengerichts am 9. September 2009 liege keine
Verfahrensverzögerung vor. Ab diesem Datum bis zum neuen Entscheid der Vorinstanz am
19. November 2012 seien jedoch mehr als drei Jahre vergangen. Dies sei strafmindernd zu
berücksichtigen (Beschwerde, S. 7).

E. 2.2
Das in Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK festgeschriebene Beschleunigungsgebot
verpflichtet die Behörden, das Strafverfahren voranzutreiben, um den Beschuldigten nicht
unnötig über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe im Ungewissen zu lassen ( BGE 133 IV
158 E. 8; 130 IV 54 E. 3.3.1 ; 124 I 139 E. 2a; je mit Hinweisen). Entscheidend für die
Beurteilung der Angemessenheit der Verfahrensdauer ist eine Gesamtbetrachtung des
konkreten Einzelfalls ( BGE 130 IV 54 E. 3.3.3 ; 124 I 139 E. 2c). Von den Behörden und
Gerichten kann nicht verlangt werden, dass sie sich ständig einem einzigen Fall widmen.
Zeiten, in denen das Verfahren stillsteht, sind unumgänglich. Wirkt keiner dieser
Zeitabschnitte stossend, ist eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen ( BGE 130 IV 54 E. 3.3.3
; 124 I 139 E. 2c).

E. 2.3
Die Vorinstanz hält zutreffend fest, es seien seit dem Rückweisungsentscheid des
Bundesgerichts keine stossenden Zeitspannen zu verzeichnen gewesen, in denen keine
Verfahrenshandlungen stattgefunden hätten (Urteil, S. 13 f.). Eine gewisse
Verfahrensverlängerung ist auf die Abschaffung des Geschworenengerichts und die
Zuweisung des Falles an das Bezirksgericht Winterthur zurückzuführen. Zudem reichte der
Beschwerdeführer selber drei Fristerstreckungsgesuche beim Bezirksgericht Winterthur ein,
die zu mehrmonatigen Verzögerungen führten. Insgesamt liegt nach dem
bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheid keine überlange Verfahrensdauer vor, weshalb
sich - wie die Vorinstanz zu Recht erwägt - eine Strafminderung nicht rechtfertigt.

E. 3
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem
Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Sein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen
Rechtspflege ist abzuweisen, da die Beschwerde von vornherein aussichtslos erschien.
Seiner finanziellen Lage ist mit herabgesetzten Gerichtskosten Rechnung zu tragen ( Art. 65
Abs. 2 BGG ).
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